
 

ABWÄGUNGSTABELLE  

 

 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung vom 10.07.2023 bis 18.08.2023 

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 03.07.2023 bis 18.08.2023 

(gem. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  

 

„BONHOLZ NORDWEST“, Entwurf vom 27.06.2023 (ergänzt am 28.06.2023) 

 

der Stadt Waldenbuch



 

Leseanleitung: 

In dieser Abwägungstabelle sind sämtliche Stellungnahmen enthalten, die während der auf Seite 1 aufgeführten Beteiligungszeiträume 

eingegangen sind. 

 

 

In der Spalte 1 wird die laufende Nummerierung der Absender der Stellungnahme entsprechend der vorgenannten Liste aufgeführt. 

 

In Spalte 2 dieser Abwägungstabelle befindet sich die Originalstellungnahme der Behörde / des Trägers öffentlicher Belange / der 

Öffentlichkeit. 

 

In Spalte 3 ist ein Abwägungsvorschlag der Verwaltung unter Berücksichtigung sämtlicher öffentlicher und privater Belange aufgeführt. Die 

eigentliche Gewichtung der einzelnen Belange und die Abwägung der Belange untereinander und gegeneinander erfolgt durch den 

Gemeinderat. 

 

In Spalte 4 befindet sich ein Bewertungsvorschlag wie aus Sicht der Verwaltung die vorgebrachten Hinweise und Anregungen bei der Planung 

Berücksichtigung finden sollten. 

 

Hierbei wird nachfolgend unterschieden: 

 Kenntnisnahme: Die Ausführungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung ergeben sich 

hierdurch nicht. 

 Berücksichtigung: Die vorgebrachten Hinweise/ Anregungen werden berücksichtigt. 

 Bereits berücksichtigt: Die aufgeführte Thematik ist bereits in der vorliegenden Planung bzw. den Anlagen zum Bebauungsplan 

berücksichtigt worden und bedarf somit keiner Änderung. 

 Berücksichtigung außerhalb BP: Die Hinweise/ Anregungen sind nicht Aufgabe der Bauleitplanung, können jedoch in einem 

nachgelagerten Planungsschritt bzw. nachgelagerten Verfahren berücksichtigt werden. Eine Änderung an der vorliegenden 

Bauleitplanung ist an dieser Stelle nicht notwendig. 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1 Landratsamt Böblingen - Bauen und Umwelt 02.08.2023 

2 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 2 - Wirtschaft und Infrastruktur, Referat 21 - Koordinierungsstelle 28.07.2023 

3 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau   27.07.2023 

4 

4 

Verband Region Stuttgart 25.07.2023 

5 Zweckverband Wasserversorgung - Ammertal-Schönbuchgruppe 04.08.2023 

6.1 Bodensee-Wasserversorgung – Zweckverband (über BIL-Leitungsauskunft)  30.06.2023 

6.2 Terranets BW GmbH (über BIL-Leitungsauskunft) 30.06.2023 

7 Handwerkskammer Region Stuttgart   05.07.2023 

8 IHK Bezirkskammer Böblingen - 

9 Amprion GmbH 11.07.2023 

10 Deutsche Telekom AG - Technische Infrastruktur Niederlassung Südwest, PTI 22 / PB 1-7 06.07.2023 

11 Netze BW GmbH – Netzgebiet Mitte, Alb-Neckar (ALN) 09.08.2023 

12 Westnetz GmbH - 

13 Telefónica Germany GmbH & Co. OHG - 

14 Vodafone West GmbH 03.08.2023 

15 Polizeipräsidium Ludwigsburg 07.07.2023 

16 Stadtwerke Tübingen 31.07.2023 

17 Stadt Aichtal   24.07.2023 

18 Stadt Filderstadt   18.08.2023 

19 Stadt Leinfelden-Echterdingen   - 

20 Gemeinde Dettenhausen   09.08.2023 

21 Gemeinde Weil im Schönbuch   19.07.2023 

22 Gemeinde Steinenbronn   10.07.2023 

23 Gemeinde Schönaich   - 

24 GVV Waldenbuch-Steinenbronn  - 
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Folgende Vereine / Verbände wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) - 

V2 Naturschutzbund Deutschland LV Baden-Württemberg e.V. (NABU) 09.08.2023 

V3 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV)  - 

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

Es sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingegangen. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baurecht 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen.  

 

Immissionsschutz 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken seitens der Gewerbeaufsicht 

bestehen.  

 

Naturschutz 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

Die Ausnahmegenehmigung für das gesetzlich geschützte Biotop 

liegt vor.  

Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen aus dem 

Umweltbericht wurden im Textteil des Bebauungsplans verankert. 

Die unterzeichnete Vereinbarung liegt zum Satzungsbeschluss vor.  

 

Landwirtschaft 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

Kenntnisnahme, dass die landwirtschaftlichen Belange im 

Umweltbericht ausreichend dargestellt wurden.  

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen.  

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bezüglich der Lerchenfenster 

bestehen.  

Straßenbau 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände bestehen.  

Kenntnisnahme, dass auf die Stellungnahme vom 20.01.2023 

verwiesen wird. Diese wird zur Information nachfolgend samt ihrem 

Abwägungsvorschlag aus der Frühzeitigen Unterrichtung beigefügt.  

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt  

Bereits 

berücksichtigt 

Berücksichtigung 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

Kenntnisnahme  

 

Kenntnisnahme  

Kenntnisnahme  

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

 

 

 

Wasserwirtschaft 

Abwasser-/ Niederschlagswasserbeseitigung  

Kenntnisnahme der weiterhin bestehenden Ausführungen der bereist 

am 20.01.2023 eingereichten Stellungnahme. Die Stellungnahme 

samt Abwägungsvorschlag wird nachfolgend zur Information 

beigefügt.   

Im Textteil unter A9.2 „Dachbegrünung“ wird ein Verweis auf den 

Hinweis C6 „Nutzung solarer Strahlungsenergie“ aufgenommen. In 

der Begründung wird die Thematik der Kombination von 

Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen vertieft. Auf eine 

Übernahme einer textlichen Festsetzung zur grundsätzlichen Pflicht 

der Kombination von Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen wird 

verzichtet, da beides über den Bebauungsplan bzw. das Klimaschutz- 

und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg 

verpflichtend vorgegeben ist und sich eine Kombination daraus 

automatisch ergibt.  

Bodenschutz 

Kenntnisnahme, dass keine weiteren Anregungen vorgebracht 

werden. 

Altlasten 

Kenntnisnahme, dass keine Ergänzungen vorgebracht werden. 

Grundwasserschutz, oberirdische Gewässer 

Kenntnisnahme, dass keine Ergänzungen vorgebracht werden.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

teilweise 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen, Straßenbau, vom 20.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen, Straßenbau, vom 

20.01.2023 und Zwischenabwägung zur Information nochmals 

beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Straßenbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten des Amtes für 

Straßenbau keine Bedenken bestehen. 

 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Aufgrund des großen Abstands zwischen dem Plangebiet und der 
westlich verlaufenden Landesstraße L 1208 (mindestens ca. 280 m 
Abstand) besteht keine Notwendigkeit für weitergehende Maßnahmen 
zum Schallschutz. Zudem werden durch das Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) bereits Anforderungen im Hinblick auf beispielsweise den 
Wärmeschutz an Neubauten gestellt, durch welche der erforderliche 
Schallschutz im vorliegenden Fall bereits erfüllt wird. Des Weiteren 
werden in Gewerbegebieten bspw. im Vergleich zu Wohngebieten 
erheblich geringere Anforderungen an den Schallschutz gestellt 
(geringe Schutzwürdigkeit), sodass eine Überschreitung der 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
(Verkehrslärmschutzverordnung) für Gewerbegebiete von 69 dB(A) im 
Tag- und 59 dB(A) im Nachtzeitraum im Plangebiet ausgeschlossen 
werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen, Wasserwirtschaft – Abwasser- / 

Niederschlagswasserbeseitigung, vom 20.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Böblingen, Wasserwirtschaft – 

Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigung, vom 20.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Wasserwirtschaft 

Abwasser-/ Niederschlagswasserbeseitigung 

Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen und 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Festsetzung zur 

Dachbegrünung begrüßt wird. Die Festsetzung wurde entsprechend 

der Anregung aktualisiert. 

 

Zur Abminderung des Abflusses der Dachflächen werden unter A 9.1 

Sicker- und Verdunstungsmulden in den Bereichen mit den 

Nutzungsschablonen A2 und B festgesetzt. Damit soll der Verlust der 

natürlichen Versickerungs- und Verdunstungsvorgänge abgemindert 

werden. In den Bereichen mit der Nutzungsschablone A1 ersetzt der 

nördliche Randgraben die genannten Mulden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

Raumordnung 

Kenntnisnahme, dass aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken 

geäußert werden.  

In der Begründung zum Bebauungsplan unter Ziffer 2.1 wird bereits 

auf die Ziele und Grundsätze der Raumordnung eingegangen. Gem. 

Regionalplan ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche 

dargestellt. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das 

Plangebiet als geplante gewerbliche Baufläche ausgewiesen, 

weshalb kein Widerspruch zum Regionalplan gesehen wird.  

Das Thema Starkregenereignisse wurde in der Begründung unter 

Ziffer 2.7 ergänzt.  

Dem Regierungspräsidium Stuttgart wird nach Inkrafttreten des 

Planes eine Fertigung der Planunterlagen übersandt.  

 

 

 

 

 

 

Die Ansprechpartner der weiteren Abteilungen des 

Regierungspräsidiums werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

Kenntnisnahme 

 

Bereits 

berücksichtigt 

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 2 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der weiterhin gültigen Stellungnahme vom 

18.01.2023. Die Stellungnahme wird samt dem Ergebnis der 

Zwischenabwägung nachfolgend zur Information beigefügt.  

Kenntnisnahme, dass keine weiteren Hinweise oder Anregungen 

vorgebracht werden. 

Auf die Darstellung des „Merkblatts für Planungsträger“ wird 

verzichtet, da diese keine Inhalte zum vorliegenden Bebauungsplan 

vortragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg, vom 18.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg, vom 18.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg, vom 18.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg, vom 18.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Zu Geotechnik 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Für das Plangebiet wurde bereits ein Gutachten erstellt: 

„Baugrunduntersuchung, Erschließung Bonholz Nordwest in 

Waldenbuch, Untersuchungsbericht Nr. 200108, BGU, Deckenpfronn, 

vom 07. Oktober 2020“. Dies war bereits im Zuge der frühzeitigen 

Unterrichtung Anlage zum Bebauungsplan. 

 

 

 

Zu Boden 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus bodenkundlicher Sicht 

keine Hinweise oder Anregungen vorgetragen werden. 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist 

unter den Hinweisen im Textteil (Ziffer C7) bereits aufgeführt. Die 

Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes ist Inhalt der 

Ausführungsplanung. 

 

Zu Mineralische Rohstoffe 

Kenntnisnahme, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 

Anregungen oder Bedenken vorzubringen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

  

Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg, vom 18.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Regierungspräsidiums Freiburg, vom 18.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

Zu Grundwasser 

Kenntnisnahme, dass aktuell keine Bearbeitung hydrogeologischer 

Themen durch das LGRB stattfinden. 

 

Zu Bergbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung in keinem 

aktuellen Bergbaugebiet liegt und nicht von Altbergbau oder künstlich 

geschaffenen Althohlräumen betroffen sind. 

 

Zu Geotopschutz 

Kenntnisnahme, dass die Belange des geowissenschaftlichen 

Naturschutzes nicht tangiert sind. 

 

Zu Allgemeine Hinweise 

Die nebenstehenden allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

Auf die Darstellung des „Merkblatts für Planungsträger“ wird 

verzichtet, da diese keine Inhalte zum vorliegenden Bebauungsplan 

vortragen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine regionalplanerischen Ziele 

entgegenstehen. 

Handwerkerprivileg 

Im Textteil des Bebauungsplans wird definiert, dass untergeordnete 

Einzelhandelsverkaufsflächen für dort produzierende Waren 

ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern die 

Verkaufsfläche eine untergeordnete Fläche der vorhandenen bzw. der 

geplanten Geschossfläche darstellt. Als untergeordnet werden 

beurteilt max. 15% der vorhandenen bzw. geplanten Geschossfläche, 

höchstens jedoch 150m² Verkaufsfläche. Durch diese Festsetzung ist 

bereits klar geregelt, dass die Einzelhandelsnutzung nur eine 

untergeordnete Fläche innerhalb des Gebäudes einnehmen darf. Ein 

eigenständiger Einzelhandelsbetrieb ist dadurch bereits 

ausgeschlossen. Auch die Beschränkung auf max.150m² 

Verkaufsfläche spiegelt sich nicht in den Interessen eines 

eigenständigen Einzelhandelsbetriebs wieder. Die Begründung wird 

dahingehend ergänzt.  

 

Zusendung der Planunterlagen 

Dem Verband Region Stuttgart wird nach Inkrafttreten ein Exemplar 

der Planunterlagen zugesandt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

Bereits 

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der weiterhin bestehenden Gültigkeit der bereist am 

17.01.2023 eingereichten Stellungnahme. Diese wird samt 

Zwischenabwägung nachfolgend zur Information dargestellt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 5 

 

Schreiben des Zweckverbands Wasserversorgung Ammertal-

Schönbuchgruppe, vom 17.01.2023 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Zweckverbands Wasserversorgung Ammertal-

Schönbuchgruppe, vom 17.01.2023 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Anlagen – Wasserversorgung – Zweckverband Ammertal-

Schönbuchgruppe 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Planbereich keine 

Versorgungsleitungen liegen. 

 

Zu Anlagen – Wasserversorgung – Stadt Waldenbuch – 

technische Betriebsführung 

Die nebenstehenden Ausführungen werden in der Begründung zum 

Bebauungsplan unter Kapitel 5.2 „Ver- und Entsorgung“ ergänzt. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein darüberhinausgehender 

Löschwasserbedarf für den Objektschutz nicht bereitgestellt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

im BP 

 

 Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Betroffenheit besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Betroffenheit besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

Die Handwerkskammer Region Stuttgart wird am weiteren Verfahren 

beteiligt. Nach Inkrafttreten wird der Handwerkskammer eine 

Planfassung zugesandt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Höchstspannungsleitungen der Amprion 

GmbH im Plangebiet verlaufen oder geplant sind. 

 

Weitere Versorgungsträger wurden beteiligt.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

Kenntnisnahme der weiterhin bestehenden Gültigkeit der bereist am 

13.01.2023 eingereichten Stellungnahme. Diese wird samt 

Zwischenabwägung nachfolgend zur Information dargestellt. Daraus 

ergibt sich kein Änderungs- oder Ergänzungsbedarf.   

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

10 

 

Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 13.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 13.01.2023 

und Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich noch 

keine Telekommunikationslinien der Telekom befinden. 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und in der, dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerten 

Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 

 

 

Auf die Darstellung der Lagepläne wird verzichtet, da sich keine 

Telekommunikationslinien im Planbereich befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der weiterhin bestehenden Gültigkeit der bereist am 

18.01.2023 eingereichten Stellungnahme. Diese wird samt 

Zwischenabwägung nachfolgend zur Information dargestellt. Daraus 

ergibt sich kein Änderungs- oder Ergänzungsbedarf.   

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Die Mailadresse 

wird für künftige Beteiligungen angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

11 

 

Schreiben der Netze BW GmbH vom 18.01.2023 und Zwischenabwägung 

zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben der Netze BW GmbH vom 18.01.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. Diese werden im 

Zuge der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

 

Die Netze BW wird wie gewünscht am weiteren Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Einwände geltend gemacht werden. 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

15 

 

 

 

 

Die geplante Fläche für Versorgungsanlagen mit der 

Zweckbestimmung Elektrizität liegt nördlich des öffentlichen Fuß-, 

Rad- und Wirtschaftsweges. Die Fußgänger und Radfahrer, welche 

hier von Osten kommend auf die Planstraße treffen, kommen beim 

Verlassen des Fuß-, Rad- und Wirtschaftsweges direkt auf den 

vorgesehenen Gehweg, welcher auf der Ostseite der Planstraße 

verlaufen soll. Dieser Gehweg liegt bereits westlich der Trafostation 

und ist somit von der Straße aus optimal einsehbar. Auf diesem 

Gehweg können die Fußgänger nach Norden in das Plangebiet oder 

nach Süden in das Gebiet „Westlich Bauhof“ gehen. Gegenüber dem 

Wirtschaftsweg gibt es keine weiterführende Wegeverbindung. Eine 

Querung von Fußgängern und Radfahrern ist in diesem Bereich nicht 

vorgesehen und nicht notwendig. Für Radfahrer gilt ebenfalls, dass 

sie sich bereits westlich der Trafostation befinden, wenn sie auf die 

Planstraße auffahren. Die genaue Ausgestaltung des Straßenraums 

erfolgt in einem nachgelagerten Planungsschritt zum 

Bebauungsplanverfahren. An die entsprechenden Planer wird 

weitergegeben, dass die im Bebauungsplan unverbindlich 

vorgeschlagene Straßenaufteilung in Straße und Gehweg aus 

Sicherheitsgründen wie vorgeschlagen umgesetzt werden sollte. Im 

Textteil des Bebauungsplans wird ein Hinweis aufgenommen, dass 

Grundstückszufahrten so zu gestalten sind, dass zum Fuß- und 

Radweg bzw. zu Gehwegen keine Sichtbehinderungen entstehen 

(Hinweis C11 „Grundstückszufahrten“).  

 

Die Ausgestaltung des Straßenraums erfolgt in einem nachgelagerten 

Planungsschritt zum Bebauungsplanverfahren. Die Anregungen 

werden an die entsprechenden Planer weitergereicht.  

 

Die Dimensionierung der Wendemöglichkeit sowie der Kurvenradius 

wurden erschließungsplanerisch auf die Befahrbarkeit für 

Schwerlastverkehr geprüft und bestätigt.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

Teilweise 

Berücksichtigung 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

Bereits 

berücksichtigt  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Belange der Stadt Aichtal nicht berührt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Bedenken bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Belange berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass keine Belange berührt werden und keine 

Anregungen vorgebracht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass dem Bebauungsplanverfahren zugestimmt 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. Stellungnahmen der Verbände Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

V2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grünstreifen Nord-Ost 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

Insekten-Besiedelung 

Dem strengen Artenschutz unterliegen ausschließlich europäische 

Vogelarten und in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Arten. Dazu 

gehören nur sehr wenige Insektenarten, die meisten davon sind stark 

spezialisiert. Für diese Insektenarten werden die 

Lebensraumansprüche im Plangebiet nicht erfüllt. Die im Plangebiet 

vorkommenden Insekten sind nicht Gegenstand der speziellen 

artenschutzrechtlichen Betrachtung, da sie nicht dem oben 

genannten strengen Artenschutz unterliegen. Sie werden jedoch im 

Rahmen der Betrachtung der Umweltbelange berücksichtigt. Dies 

geschieht über das Schutzgut „Arten und Biotope“. Hier fließt die 

Bedeutung der Flächen als Lebensraum für alle Tier- und 

Pflanzenarten, also auch für Insekten, in die Bewertung mit ein. Die 

allgemeine Wertigkeit der Fläche als Lebensraum ist im 

Umweltbericht somit berücksichtigt und schließt die Insekten mit ein. 

Bewuchs 

Der auf der Fläche vorhandene Bestand hat sich innerhalb weniger 

Jahre entwickelt. Dichte Gehölzstrukturen wie diese entstehen sehr 

schnell, es handelt sich nicht um einen alten Heckenstandort, 

sondern um eine junge Sukzessionsfläche. Diese Wertigkeit wird auf 

der Ausgleichsfläche ähnlich schnell erreicht werden. Speziell der 

Neuntöter benötigt eher kleinere, niedrigwüchsige und dornenreiche 

Gebüsch-Strukturen mit großen, möglichst mageren und versaumten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Bereits 

berücksichtigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt  
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Nr. Stellungnahmen der Verbände Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Nahrungshabitaten als dichte und hochwüchsige Hecken, so dass 

die geplante Gestaltung der Ausgleichsfläche seinen Ansprüchen 

entgegenkommt. 

Biotop 

Der Status als geschütztes Biotop wurde festgestellt und der 

Ausnahmeantrag am 01.08.2023 durch die Untere 

Naturschutzbehörde Böblingen bewilligt. Eine entsprechende 

Ausgleichsmaßnahme wird umgesetzt. 

 

Erhalt Baumbestand 

Kenntnisnahme, dass der Erhalt begrüßt wird. 

Landwirtschaftliche Flächen 

Die landwirtschaftliche Betroffenheit wird im Umweltbericht 

ausreichend dargestellt. Aufgrund der Verkleinerung des Plangebiets 

vom Vorentwurf zum Entwurf hat sich die Zahl der betroffenen 

Landwirte von vier auf zwei Landwirte reduziert. Das Landratsamt 

Böblingen schreibt in seiner Stellungnahme, dass „derzeit nicht von 

einer Existenzbedrohung ausgegangen werden [kann]“ (siehe 

Stellungnahme LRA Böblingen, Landwirtschaftsamt, 20.01.2023, im 

Rahmen der Frühzeitigen Unterrichtung). In der Stellungnahme vom 

02.08.2023 im Rahmen der Offenlage (siehe unter Punkt 1 dieser 

Abwägungstabelle) schreibt das Landratsamt Böblingen: „Die 

landwirtschaftlichen Belange wurden unseres Erachtens unter Punkt 

2.2.4 im Umweltbericht anhand der digitalen Flurbilanz ausreichend 

dargestellt.“ 

Im Ergebnis, unter Abwägung sämtlicher öffentlichen und privaten 

Belange, wird an der vorliegenden Planung festgehalten.  

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Änderung 

 


